
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 31 vom 23. Oktober 2017 827 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Isabel P f e i f f e r P 0 e n s gen 

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales 

Dr. Stephan Hol t hof f - P f ö r t n e r 

GV NRW. 2017 S. 825 

Gesetz 
über die Feststellung eines Nachtrags 

zum Haushaltsplan 
des Landes Nordrhein -Westfalen 

für das Haushaltsjahr 2017 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2017) 

Vom 17. Oktober 2017 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
über die Feststellung eines Nachtrags 

zum Haushaltsplan 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

für das Haushaltsjahr 2017 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2017) 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des 
Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2017 
(Haushaltsgesetz 2017) vom 15. Dezember 2016 (GV 
NRW. S. 1116) wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 wird die Angabe" 72 706 190 600 Euro" durch 
die Angabe" 73 931 596 600 Euro" ersetzt. 

2. In § 2 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
,,1 781 500 000 Euro" durch die Angabe 

,,1 686 000 000 Euro" ersetzt. 

3. § 6 Absatz 10 wird wie folgt gefasst: 

,,(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 

Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen 
und Stellen sind 171 zur Förderung der Beschäfti
gung von schwerbehinderten und diesen gleichge
stellten Menschen im Sinne von § 2 Absatz 2 und 3 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch - Rehabilitati
on und Teilhabe behinderter Menschen - (Artikel 1 
des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl. I S. 1046, 
1047), das zuletzt durch Artikel 452 der Verordnung 
vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert wor
den ist, zu verwenden. Soweit die Einstellungsver
pflichtung bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht 
erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Ministeriums 
der Finanzen in diesem Umfang Planstellen und 
Stellen in den im Geschäftsbereich des Ministeriums 
des Innern zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt 
und gegebenenfalls umgewandelt. Die 171 Planstel
len und Stellen teilen sich wie folgt auf die Ressorts 
auf: 

Staatskanzlei: 1 
Ministerium des Innern: 40 
Ministerium der Justiz: 20 
Ministerium für Schule und Bildung: 80 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1 
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration: 1 
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung: 1 
Ministerium für Verkehr: 3 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur
und Verbraucherschutz: 3 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1 
Ministerium der Finanzen: 19 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisie
rung und Energie: 1." 

4. § 6b Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Stellenverteilung 

Von den im Haushaltsjahr freien oder freiwerdenden 
Planstellen sind 30 Planstellen für die Übernahme 
von Beamtinnen und Beamten nach Absatz 1 zu ver
wenden, die sich wie folgt auf die Ressorts verteilen: 

Staatskanzlei: 1 
Ministerium des Innern: 8 
Ministerium der Justiz: 4 
Ministerium für Schule und Bildung: 5 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1 
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration: 1 
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung: 1 
Ministerium für Verkehr: 1 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur
und Verbraucherschutz: 1 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1 
Ministerium der Finanzen: 5 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisie
rung und Energie: 1." 

5. In § 11 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter "Ministe
rium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr" durch die Wörter "für Bauen zuständigen 
Ministerium" ersetzt. 

6. § 15 Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 Buchstabe a) wird wie folgt gefasst: 

"a) Grundstücke in Aachen mit einer Gesamtflä
che von zusammen 175 000 Quadratmetern, be
stehend aus den Grundstücken Gemarkung Aa
chen, Flur 3, Flurstücke 113, 137 und eine noch zu 
vermessende Teilfläche von rund 48 300 Quadrat
metern des Flurstücks 173, Gemarkung Aachen, 
Flur 4, Flurstücke 162, 163 und 180 sowie eine 
noch zu vermessende Teilfläche von rund 52 500 
Quadratmetern des Grundstücks Gemarkung 
Laurensberg, Flur 22, Flurstück 891," 

b) Der Nummer 1 wird folgender Buchstabe f) ange
fügt: 

"f). Grundstück in Bad Driburg, Gemarkung 
Dnburg, Flur 24, Flurstücke 2596 und 2654 mit 
einer Größe von zusammen 54 378 Quadratmetern 
an die Stadt Bad Driburg," 

c) Nummer 3 Buchstabe a) wird wie folgt gefasst: 

"a) Teilfläche des Grundstücks in der Gemeinde 
Dortmund, Gemarkung Barup, Flur 6, Flurstücke 
746 und 747 sowie Teile der Flurstücke 748 und 
749 mit einer Größe von insgesamt circa 3 400 
Quadra tmetern," 

7. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) § 16 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Höchstförderbeträge 

Der Gesamtbetrag der gemäß § 13 Absatz 4 des 
Weiterbildungsgesetzes im Jahr 1999 der Volks
hochschule gezahlten Landesmittel beziehungs
weise des gemäß § 16 Absatz 5 des Weiterbil
dungsgesetzes für die Einrichtung möglichen 
Höchstförderbetrags umfasst den gemäß § 12 Ab
satz 3 des Haushaltsgesetzes 2002 vom 19. De
zember 2001 (GV NRW. S. 876) möglichen 
Höchstförderbetrag. Bei Zusammenschlüssen und 
vergleichbaren Kooperationen von Einrichtungen 
werden die jeweiligen Höchstförderbeträge zu
sammengefasst." 

b) § 16 Absatz 4 wird aufgehoben. 

8. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter "Ministerium für 
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport" durch 
die Wörter "für Sport zuständige Ministerium" 
ersetzt'.' 

b) In Absatz 2 werden die Wörter "Ministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur
und Verbraucherschutz" durch die Wörter "für 
Umwelt zuständige Ministerium" und die Wörter 
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"Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, 
Mittelstand und Handwerk" durch die Wörter 
"für Energie zuständigen Ministerium" ersetzt. 

c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

,,(5) Kooperative Baulandentwicklung 

Das für Bauen zuständige Ministerium wird er
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzmi
nisterium Bürgschaften zu Gunsten der NRW. 
BANK für Darlehen an die NRW.URBAN Kom
munale Entwicklung GmbH, Düsseldorf, zur Vor
finanzierung von Grunderwerb und Grundstücks
entwicklungsmaßnahmen im Treuhandauftrag 
von Kommunen zur Gewinnung von Grundstü
cken mit dem Ziel der Verstärkung des geförder
ten Wohnungsbaus bis zur Höhe von 100 000 000 
Euro zu übernehmen." 

9. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe 
,,40 000 000 Euro" durch die Angabe ,,45 000 000 
Euro" ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Wörter "Ministerium für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr" 
durch die Wörter "für Stadtentwicklung zustän
dige Ministerium" ersetzt. 

c) In Absatz 4 werden die Wörter "Ministerium für 
Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk" durch die Wörter "für Wirtschaft zu
ständige Ministerium" ersetzt. 

10. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) KunstausteIlungen 

Das für Kultur zuständige Ministerium wird er
mächtigt, Verpflichtungen zur Abdeckung von Er
satzansprüchen 

1. aus der Dauerleihgabe von Kunstwerken an 
die Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-West
falen bis zur Höhe von insgesamt 110 000 000 
Euro, 

2. aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstel
lungsstücken von privaten und öffentlichen 
Leihgebern aus dem In- und Ausland bei der 
Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 
bis zur Höhe von insgesamt 700 000 000 Euro 
und 

3. aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstel
lungsstücken von privaten und öffentlichen 
Leihgebern aus dem In- und Ausland bei der 
Akademie-Galerie der Kunstakademie Düssel
dorf bis zur Höhe von insgesamt 10 000 000 
Euro 

zu übernehmen." 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt 

Das für das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt e.v., Köln, (DLR) zuständige Ministe
rium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Mi
nisteriums der Finanzen gegenüber der Bundes
republik Deutschland eine Rückgarantie entspre
chend dem Finanzierungsanteil des Landes an 
den Betriebskosten des DLR, höchstens bis 
500 000 Euro, zu übernehmen, durch die der 
Bund bei Inanspruchnahme aus Schadensereig
nissen im Zusammenhang mit Raketen- und Bal
lonstarts der mobilen Raketenbasis des DLR im 
Ausland anteilig belastet wird." 

11. In § 24 Absatz 1 werden die Wörter "Ministerium für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter" durch 
die Wörter "für Gesundheit zuständige Ministerium" 
ersetzt. 

12. Der dem Haushaltsgesetz 2017 beigefügte Gesamt
plan (Haushaltsübersicht, Finanzierungsübersicht 
und Kreditfinanzierungsplan) wird durch den diesem 
Nachtrag beigefügten Gesamtplan ersetzt. 

13. Der dem Haushaltsgesetz 2017 beigefügte Haus
haltsplan wird nach Maßgabe des diesem Gesetz bei
gefügten Nachtrags geändert. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 17. Oktober 2017 

(L.S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein -Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Las ehe t 

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 

Joachim S t a m p 

Der Minister der Finanzen 

Lutz L i e n e n k ä m per 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 

Andreas P i n k war t 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef Lau man n 

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Yvonne G e bau e I' 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 

Ina S c h a r I' e n b ach 

Der Minister der Justiz 

Pet er B i e sen b ach 

Der Minister für Verkehr 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz 

Christina S c h u 1 z e F ö c kin g 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Isabel P f e i f f e I' - P 0 e n s gen 

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales 

Dr. Stephan Hol t hof f - P f ö r t n e r 
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Haushaltsplan 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 

2017 

Gesamtplan 

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO) 

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO) 

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO) 

Anlage zum 

Haushaltsgesetz 
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Haushaltsübersicht 

Einzelplan Einnahmen Einnahmen Ausgaben Verpflich- Ausgaben 
tungsermäch-

tigungen 
2017 2016* 2017 2017 2016* 

(TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) 

01 Landtag 202,8 195,2 134573,8 14145,2 135041,6 

02 Ministerpräsident 952,0 927,5 188489,8 29225,0 183155,0 

03 Ministerium des Innern 191 392,5 179610,9 5379354,3 282609,9 5129337,0 

04 Ministerium der Justiz 1 218468,4 1 210014,2 4150913,5 62748,0 4044141,1 

05 Ministerium für Schule und Bildung 268935,7 264797,5 17776209,9 308884,3 17188457,2 

06 Ministerium für Kultur und Wissenschaft 1 519541,0 1 422393,5 8767280,3 302535,4 8572 291,0 

07 Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 249143,9 191 144,9 7265477,2 765582,8 7002555,4 
Integration 

08 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 588556,7 481 734,8 1 209632,1 443631,1 1 105887,7 
Gleichstellung 

09 Ministerium für Verkehr 1 581 774,6 1 563384,0 2488134,1 1 398205,9 2437218,2 

10 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 399120,4 404286,9 1 037318,8 595054,9 1 016304,5 
und Verbraucherschutz 

11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 3931 058,6 3509125,7 6007153,5 490082,0 5216316,7 

12 Ministerium der Finanzen 1 068813,9 1 342776,3 3159013,2 203196,5 2213968,7 

13 Landesrechnungshof 144,8 163,8 44854,4 140,0 41 306,4 

14 Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 273144,7 185572,3 1 121 017,8 1019481,9 725689,8 
Digitalisierung und Energie 

16 Verfassungsgerichtshof 0,2 73,8 58,0 

20 Allgemeine Finanzverwaltung 62640346,6 59193953,9 15202100,1 271 831,3 14938353,3 

Zusammen 73931 596,6 69950081,6 73931 596,6 6187354,2 69950081,6 

* Stand: 2. Nachtragshaushalt 2016 einschI. endgültigem Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2016 = Vorjahresvergleichszahl 

Hinweis: 

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden. 



Gesetz- undVerordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen Nr. 31 vom 23. Oktober 2017 831 

FINANZIERUNGSÜBERSICHT 

I. HAUSHALTSVOLUMEN 

11. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS 

111. 

1. 

2. 

3. 

Ausgaben 
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, 
Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren 
und haushaltstechnische Verrechnungen) 

Einnahmen 
(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, 
Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren 
und haushaltstechnische Verrechnungen) 

Finanzierungssaldo 

ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS 

4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) 

4.2 abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 

4.3 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 

5. zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen 

6. abzüglich Zuführung an Rücklagen 

7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren 

8. abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren 

9. Finanzierungssaldo 

IV. NACHRICHTLICH 
ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL 

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) 

zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 

Kreditermächtigung (brutto) 

KREDITFINANZIERUNGSPLAN 

I. EINNAHMEN AUS KREDITEN 

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 

vom Kreditmarkt (brutto) 

Zusammen 

11. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE 

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 

am Kreditmarkt 

Zusammen 

111. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt 

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 

am Kreditmarkt 

Zusammen 

(Mio EUR) 

73.931,6 

73.923,5 

72.241,4 

-1.682,1 

20.091,9 

18.405,9 

1.686,0 

4,2 

0,3 

-1.682,1 

1.686,0 

18.405,9 

20.091,9 

(Mio EUR) 

20.091,9 

20.091,9 

161,3 

18.405,9 

18.567,2 

-161,3 

1.686,0 

1.524,7 

- Gv. NRW. 2017 S. 827 
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